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Erwerbstätige, die mindestens 8 Stunden pro Woche arbeiten und gesetzlich über den 
Arbeitgeber voll Unfall versichert sind, können nach Artikel 8 des Krankenversicherungs-
gesetzes KVG die Unfall-Deckung in der Krankenpflegegrundversicherung (BASIS) 
ausschliessen (stilllegen). Pensionierte können gemäss Krankenversicherungsgesetz KVG 
die Unfall-Deckung nicht ausschliessen. 
 
 

Der Antrag auf Unfall-Ausschluss ist nur rechtsgültig, wenn durch die 
Arbeitgeberin bzw. den Arbeitgeber bestätigt wird, dass das untenstehende 
Mitglied obligatorisch gegen Berufs-(BU) und Nichtberufsunfälle (NBU) 
versichert ist. 
 
 
 
 
���� JA. Ich möchte die Unfalldeckung in meiner Krankenpflegegrundversicherung (BASIS) 

sistieren. Ich nehme zur Kenntnis, dass wenn ich aus der Unfallversicherung meiner 
Arbeitgeberin bzw. meines Arbeitgebers ausscheide, dies der ÖKK innerhalb eines 
Monats zu melden habe. Die ÖKK kann bei Versäumen der Meldepflicht von mir die 
Prämiendifferenz für die Unfalldeckung samt Verzugszinsen rückwirkend verlangen. 
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Name Vorname Beginn Unfallausschluss 

   

Ort und Datum Unterschrift Versicherter Ort und Datum 
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